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seine schöpferische Betätigung in 
der Gemeinschaft von Gleichbe
rechtigten und Gleichverpflichte
ten zum Ausdruck bringt. G. be
deutet den Anspruch auf gleiche 
Grundrechte und -pflichten für alle 
und auf die Achtung und Wahrung 
der persönlichen Würde eines je
den durch die Gesellschaft und alle 
ihre Mitglieder (—» Gleichheit'). Es 
gibt keinen zeitlosen, allgemeingül
tigen und unveränderlichen Begriff 
der G.; sein Inhalt ist vielmehr hi
storisch bedingt und widerspiegelt 
die ökonomischen, sozialen und 
politischen Zustände einer be
stimmten ökonomischen Gesell
schaftsformation in der morali
schen Bewertung der verschiede
nen Klassen. Die Vorstellungen 
der Menschen von G. und Unge
rechtigkeit tragen daher Klassen
charakter, drücken zugleich Klas
seninteressen aus und wandeln 
sich historisch. Die bürgerliche Ge
sellschaft kann als höchstes Prinzip 
der G. nur die formale rechtliche 
Gleichheit vor dem bürgerlichen 
Gesetz proklamieren; die Haupt
funktion des bürgerlichen Gesetzes 
aber ist Schutz des kapitalistischen 
Eigentums, also der Versuch, die 
Basis aller sozialen Ungerechtigkeit 
zu verewigen. Der historische Ma
terialismus hat das Klassenwesen 
der G. aufgedeckt und nachgewie
sen,, daß die Forderungen der Ar
beiterklasse nach G. vor allem dar
auf gerichtet sind, Ausbeutung, so
ziale Ungleichheit, politische Un
terdrückung und imperialistische 
Kriege abzuschaffen. Auf der 
Grundlage der ökonomischen, so
zialen und politischen Verhältnisse 
des Sozialismus gewinnt der Be
griff der G. einen neuen Inhalt. Er 
drückt aus, daß alle Menschen qua
litativ neue reale gesellschaftliche 
Bedingungen zur Entfaltung ihrer 
Persönlichkeit, ihrer Talente und 
Fähigkeiten besitzen und alle ver
pflichtet sind, für das Wohl der Ge
sellschaft zu arbeiten. Der soziali
stische Inhalt dieses G.sbegriffs

kommt in dem sozialistischen Prin
zip »Jeder nach seinen Fähigkeiten, 
jedem nach seiner Leistung« 
(—> Gesetz der Verteilung nach der Ar
beitsleistung) zum Ausdruck. Auch 
die G. der sozialistischen Gesell
schaft ist nicht zeitlos, sondern ent
spricht dem ökonomischen Reife
grad dieser Gesellschaft und verän
dert sich mit dem Übergang zum 
Kommunismus. Sie ist eine qualita
tiv höhere Stufe gegenüber der for
malen bürgerlichen G., weil die 
Ausbeutung des Menschen durch 
den Menschen beseitigt ist und die 
auf dem —» gesellschaftlichen Eigentum 
an den Produktionsmitteln beru
henden und durch Gesetze ver
bürgten gleichen realen Möglich
keiten der Arbeit, der sozialen Si
cherheit, des Anteils am gesell
schaftlichen Reichtum entspre
chend der Leistung usw. für alle 
Menschen gelten. Der Sozialismus 
kann die soziale Gleichheit noch 
nicht völlig verwirklichen, denn er 
muß, seinem ökonomischen Reife
grad entsprechend, die in ihren na
türlichen Anlagen und ihren Le
bensbedingungen ungleichen Men
schen als gleiche nach ihren Lei
stungen werten, so daß diese G. 
zugleich auch ein Element der Un
gerechtigkeit enthält. Diese kann 
erst mit dem Übergang zum kom
munistischen Prinzip »Jeder nach 
seinen Fähigkeiten, jedem nach 
seinen Bedürfnissen« überwunden 
werden.

Gerichte: durch Verfassung und 
Gesetz bestimmte staatliche und 
gesellschaftliche Organe der 
Rechtspflege, die —* Rechtsprechung 
ausüben. Die staatlichen G. sind 
Bestandteil der einheitlichen sozia
listischen Staatsmacht der DDR. 
Sie gliedern sich in das Oberste 
Gericht der DDR, die Bezirks-G. 
und die Kreis-G., deren —» Richter 
und Schöffen demokratisch ge-, 
wählt werden und ihren Wählern 
rechenschaftspflichtig sind. Als G. 
für spezielle Sachgebiete gibt es


